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 Veröffentlicht am 23.04.1998

Norm

KO §30 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ein aufgrund eines Wechselzahlungsauftrages erwirktes Zwangspfandrecht ist dann kongruent, wenn der Schuldner

die vertragliche Verp7ichtung zur Pfandbestellung übernommen und gleichzeitig den Wechsel (der Grundlage des WZA

war) zur Besicherung der Gläubigerin bis zur Unterfertigung der schriftlichen Pfandbestellungsurkunde begeben hat.
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